
Alternsgerechtes Arbeiten

Beteiligungsorientierte Entwicklung eines Handlungskonzepts

Arbeiten im Betrieb bis zur Rente – wie kann das gehen? In
diesem Beitrag werden Erfahrungen mit betrieblich erprob-
ten Instrumenten dargestellt. Gesch�ftsf�hrung und Inte-
ressenvertretungen k�nnen eine Organisations- und Perso-
nalentwicklung zu alternsgerechteren Formen der Arbeit
einleiten, indem sie Besch�ftigte sensibilisieren, die be-
triebliche Situation analysieren, Handlungsfelder identifi-
zieren und unter Beteiligung der Besch�ftigten Maßnah-
men entwickeln und umsetzen.

Alternsgerechtes Arbeiten ist angesichts �lter werdender
Belegschaften eine betriebliche Herausforderung. Bei der
Verbesserung der Besch�ftigungsf�higkeit und der Suche
nach geeigneten betrieblichen Maßnahmen liegt die L�sung
in einer ganzheitlichen Betrachtung von Arbeitsorganisation
und Arbeitszeitgestaltung, Kompetenz- und Personalent-
wicklung, gezieltem Einsatz altersspezifischer Kompetenzen
und Ber�cksichtigung pers�nlicher Perspektiven auch
außerhalb der bisherigen Arbeit sowie F�rderung der Ge-
sundheit.

Wie kann die Interessenvertretung Prozesse anstoßen
und begleiten?

Die Interessenvertretung ist bei der »alternsgerechten Ge-
staltung« ein besonderer Akteur: Anders als die Gesch�fts-
f�hrung entscheidet sie nicht �ber Maßnahmen, kann aber
mit eigenen Initiativrechten Prozesse anstoßen, eingefah-
rene Denk- und Verhaltensmuster aufbrechen und betrieb-
liche Handlungsfelder durch eigene Mitbestimmungsrechte
beeinflussen. Dabei bietet der demografische Wandel den
Interessenvertretungen auch eine Chance: Sie k�nnen mit
eigenem Blickwinkel auf den demografischen Wandel und
seine betrieblichen Auswirkungen und mit neuen Argumen-
ten eine vorausschauende Betriebspolitik in Sachen Arbeits-
zeit, Arbeitsbedingungen, Gesundheit oder Personalent-
wicklung vorantreiben. Ansatzpunkte bieten bestehende
oder abzusehende betriebliche Bedingungen:

– Ein ansteigender Anteil �ber 50-J�hriger f�hrt zu spezifi-
schen Problemen im Arbeits- und Gesundheitsschutz

– Die blockweise Verrentung ist absehbar, da Altersjahr-
g�nge oft dicht beieinander liegen, kann es Probleme
mit der Erfahrungsweitergabe geben

– Personalentwicklung oder Laufbahnplanung wird f�r al-
ternde Belegschaften unzureichend oder gar nicht durch-
gef�hrt

– Nur wenige Betriebe nutzen die Erfahrungen und Poten-
ziale dieser Arbeitsgruppe

– �ltere Besch�ftigte f�rchten sich vor neuen Aufgaben,
das Vorurteil von der mangelnden Lernf�higkeit hat ihr
Selbstbewusstsein angekratzt

Die Sicherung der l�ngerfristigen Besch�ftigungsf�higkeit
der Belegschaft bis zu einem gesunden Renteneintritt
heißt: Eigene Kompetenzen f�r neue berufliche Anforde-
rungen auch in sp�ten Phasen des Berufslebens entwickeln
und die eigene Gesundheit erhalten. Dabei wird die Inte-
ressenvertretung nicht nur die Bed�rfnisse der �lteren Be-
sch�ftigten von heute ber�cksichtigen, sondern insgesamt
das Altern der Belegschaft als Anforderung an die betrieb-
liche Personalpolitik aufnehmen. Zudem kommt es darauf
an, sowohl die Zukunftsinteressen von Unternehmen zur
Sicherung von Arbeitspl�tzen wie auch die spezifischen
Interessen der Besch�ftigten zur Sicherung ihrer Besch�fti-
gungsf�higkeit bis zum Renteneintritt herauszuarbeiten.

Rechtliche Möglichkeiten des Betriebsrats

Zur Umsetzung dieser Aufgaben verf�gt die Interessenver-
tretung �ber einen Katalog von Informations-, Beratungs-
und Mitbestimmungsrechten, die sie betrieblich nutzen
kann. Die Besch�ftigung �lterer Arbeitnehmer im Betrieb
zu f�rdern ist nach § 80 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG eine ausdr�ck-
liche Aufgabe des Betriebsrats. Diese Aufgabe gibt dem
Betriebsrat einmal Handhabe und Orientierung in Kombina-
tion mit weiteren Rechten wie bei Maßnahmen der Berufs-
bildung (§ 96 Abs. 2 BetrVG), dem Arbeits- und Gesund-
heitsschutz nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG oder bei
Auswahlrichtlinien (§ 95 BetrVG). So hat der Betriebsrat
darauf zu achten, dass Arbeitnehmer nicht wegen �ber-
schreitens bestimmter Altersstufen benachteiligt werden
(§ 75 Abs. 1 BetrVG); bei Maßnahmen der Berufsbildung
sind �ltere Arbeitnehmer angemessen zu ber�cksichtigen
(§ 96 Abs. 2 BetrVG). Nach der allgemeinen Maßgabe des
§ 80 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG hat der Betriebsrat nicht nur die
berufliche Weiterentwicklung und Anpassung an ver�n-
derte betriebliche Gegebenheiten, sondern auch die Neu-
einstellung �lterer Arbeitnehmer auf geeigneten Arbeits-
pl�tzen und den Erhalt solcher Arbeitspl�tze generell zu
f�rdern. Die Nichtber�cksichtigung �lterer Bewerber kann
ein Widerspruchsgrund f�r den Betriebsrat (§ 99 BetrVG)
sein. Bei den �brigen Besch�ftigten ist Verst�ndnis f�r die
besonderen Probleme dieser Personengruppe zu wecken.
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Des Weiteren hat die Interessenvertretung ein Initiativrecht
nach § 80 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG zur Beantragung »von Maß-
nahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen«, mit
denen sich der Arbeitgeber dann »ernsthaft besch�ftigen
muss«.1 Aus dem Initiativrecht heraus kann die Interessen-
vertretung z.B. neben konkreten Maßnahmen oder Hand-
lungsfeldern auch bei der Leitung ein Verfahren beantragen
bzw. verabreden, um einen Prozess gemeinsam in Gang zu
setzen (vgl. unten: Beteiligungsorientierte Vorgehenswei-
se). Lehnt der Arbeitgeber die Umsetzung von Antr�gen ab,
hat er dies ausreichend zu begr�nden. Erzwingen kann der
Betriebsrat einzelne Maßnahmen, wenn auch ein gesetzlich
benanntes konkretes Beteiligungsrecht besteht. Diese kon-
kreten Beteiligungsrechte beginnen mit der Informations-
beschaffung als allgemeines Informationsrecht nach § 80
Abs. 2 BetrVG, beispielsweise zur Altersstruktur, zur Perso-
nalplanung, zum Personalersatzbedarf, zur Gef�hrdungsbe-
urteilung, beruflichen Bildung, zu Qualifikationsprofilen
oder zur Aufgabenstruktur. Sollte der Betrieb sich also ei-
ner gemeinsam verabredeten Vorgehensweise verschlie-
ßen, kann die Interessenvertretung nach guter Rechtslage
den Einstieg in den »demografischen Wandel« �ber eine
IST-Analyse schaffen. Hier hilft der vorliegende Unterneh-
mensCheck (UC Alternsgerechtes Arbeiten2), den das Be-
triebsratsgremium einmal f�r sich selbst ausf�llen kann,
um eine gemeinsame Sicht auf den Betrieb, seine St�rken
und Schw�chen zu erhalten und den Handlungsbedarf ein-
zusch�tzen. Davon ausgehend kann der Betriebsrat nach
Entscheidung �ber seine Priorit�ten auf Beratungs- und
Unterrichtungsrechte zur Personalplanung (§ 92 BetrVG),
Besch�ftigungssicherung (§ 92a BetrVG) oder Berufsbil-
dung (§§ 96/97 BetrVG) zur�ckgreifen, um dem Arbeitge-
ber Vorschl�ge zu unterbreiten. Warum nicht gar dem
Arbeitgeber ein gemeinsames Projekt »Alternsgerechtes Ar-
beiten« vorschlagen? Sollten sich hier�ber keine Verst�ndi-
gungsm�glichkeiten ergeben, kann der Betriebsrat seine
Mitbestimmung bei Maßnahmen des Arbeitgebers erzwin-
gen in den Feldern Auswahlrichtlinien (§ 95 BetrVG), Be-
rufsbildung (§ 97 BetrVG) und Gesundheitsschutz (§ 87
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG). Auswahlrichtlinien sind Grunds�tze,
die bei personellen Einzelmaßnahmen anzuwenden sind.
Beispiele hierf�r sind Ber�cksichtigung �lterer Arbeitneh-
merInnen bei Weiterbildung, altersgemischte Zusammen-
setzung von Teams, Einsatzprofile f�r spezifische Aufgaben

(in Kindertagesst�tten z.B. Sprachf�rderung, Beobachtung,
Dokumentation, Familienberatung) oder Kriterien f�r ar-
beitsteilige Aufgabenprofile. In allen diesen Bereichen k�n-
nen Aspekte des demografischen Wandels ber�cksichtigt
werden. Neu in der Liste der rechtlichen M�glichkeiten ist
die Ausnutzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes. Dieses sieht vor, dass Besch�ftigte nicht wegen genau
definierter Gr�nde (z.B. Geschlecht oder Alter) benachtei-
ligt werden d�rfen.3

Erfahrungen mit betrieblichen Gestaltungsprojekten

Erfahrungen mit einer gemeinsamen betrieblichen Gestal-
tung konnten wir in den Projekten »Besch�ftigungsf�hig-
keit im Betrieb«4 und »Alternsgerechtes Arbeiten in Kinder-
tagesst�tten«5 machen. Wir k�nnen die dazu gemachten
Erfahrungen in vier Kernaussagen zusammenfassen:
1. Aussage: Handlungsleitendes Ziel ist immer die Siche-
rung und Verbesserung der Besch�ftigungsf�higkeit der Be-
triebe und ihrer Besch�ftigten. Dabei ist besch�ftigungsf�-
hig, wer dauerhaft am wirtschaftlichen und sozialen Leben
aktiv teilhaben kann, d.h. konkret auch, wer insbesondere
sein Berufsleben gesund beenden kann. Besch�ftigungsf�-
higkeit entwickelt sich in der Ausbildung, sp�ter in der be-
ruflichen Weiterbildung, im beruflichen Einsatz, aber auch
im privaten und sozialen Bereich. Das Konzept der »Be-
sch�ftigungsf�higkeit in gemeinsamer Verantwortung« geht
davon aus, dass Entwicklung und Erhalt von Besch�fti-
gungsf�higkeit auf dem Zusammenwirken betrieblicher und
individueller Bedingungen beruhen. Gesch�ftsleitungen in
Unternehmen sowie Tr�ger und Leitungen von sozialen Ein-
richtungen sind gefordert, sich kontinuierlich auf neue
Anforderungen einzustellen und damit Betrieb und Arbeits-
pl�tze zu sichern. Verbesserungspotenziale m�ssen er-
schlossen, Arbeitsprozesse, Aufgabenzuschnitte und Ar-
beitsverfahren ver�ndert werden. Bei den Besch�ftigten
wachsen die Anforderungen, sich orientieren, entscheiden
und handeln zu k�nnen, hier geht es um eine realistische
Wahrnehmung der eigenen F�higkeiten, Kompetenzen und
Interessen und ihre langfristige Fortentwicklung in eigener
Verantwortung, aber auch um die Unterst�tzung im betrieb-
lichen Einsatz. Die konsequente Einbindung der Besch�ftig-
tenperspektive und eine systematische Bestandsaufnahme
der individuellen Potenziale er�ffnen auch dem Betrieb
neue Spielr�ume in den notwendigen Ver�nderungspro-
zessen. Bei der alternsgerechten Gestaltung geht es somit
nicht darum, f�r �ltere Besch�ftigte einen Schutzraum zu
organisieren, sie also von bestimmten belastenden T�tig-
keiten fernzuhalten, sondern in dem bestm�glichen Erken-
nen und Einsetzen eigener Potenziale sowohl dem Betrieb
als auch dem Mitarbeiter langfristig zu nutzen. Dies begr�n-
det eine Handlungsstrategie, die Entscheidungstr�ger und
Besch�ftigte gleichermaßen in den Blick nimmt.
2. Aussage: Besch�ftigungsf�higkeit und insbesondere al-
ternsgerechte Arbeit ist mehr als nur ein Synonym f�r Ge-

1 DKK, Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz„ 11. Auflage„ § 80 Rdnr. 23 ff.
2 Von der TBS NRW entwickelt, siehe www.demobib.de
3 AGG, August 2006. Ausf�hrlich diskutiert in AiB 2006, 459 ff.
4 Durchgef�hrt von der TBS NRW; hier wurde das Instrumentarium »Besch�fti-

gungsf�higkeit im Betrieb« entwickelt und in 6 Betrieben unter gemeinsamer
Beteiligung von Unternehmensleitung und Interessenvertretung erprobt. Vor-
gehensmodell und Fragebogen-Instrumente UnternehmensCheck und Selbst-
Check sind ver�ffentlicht.

5 Durchgef�hrt von TBS NRW und Technik und Leben e.V., mit Mitteln des Lan-
des NRW und der EU gef�rdert, Laufzeit 1.9.2006-31.12.2007. In einem Ver-
bundprojekt mit KiTas unterschiedlicher Tr�ger wurde das Instrumentarium auf
die alternsgerechte KiTa-Gestaltung fortentwickelt und die Anwendbarkeit auf
eine spezifische Branche erprobt. Mehr: www.demobib.de, Men�punkt Projek-
te.
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sundheitsschutz. Das durch die TBS NRW entwickelte und
erprobte Konzept der »Besch�ftigungsf�higkeit in gemein-
samer Verantwortung«6 beinhaltet neben Gesundheit auch
die Dimensionen Kompetenz, Lernf�higkeit, Integration,
(Selbst-)Management und Verantwortung.
Bei der Verbesserung der Besch�ftigungsf�higkeit, der
alternsgerechten Gestaltung und der Suche nach geeigne-
ten betrieblichen Maßnahmen liegt die L�sung in einer
ganzheitlichen Betrachtung von Arbeitsorganisation und
Arbeitszeitgestaltung, Kompetenz- und Personalentwick-
lung, gezieltem Einsatz altersspezifischer Kompetenzen und
Ber�cksichtigung pers�nlicher Perspektiven auch außer-
halb der bisherigen Arbeit sowie F�rderung der Gesundheit.

Aus dieser ganzheitlichen Sichtweise stellen sich für Beschäf-
tigte bereits bei der IST-Analyse Fragen wie:

– Erm�glichen mir die Arbeitszeiten die richtige Balance zwi-
schen Beruf und Freizeit?

– Kann ich bei meiner t�glichen Arbeit ausreichende Lernerfah-
rungen machen?

– Kann ich meine fachlichen und kommunikativen Potenziale
einbringen und fortentwickeln?

– Entsprechen die gegebenen Handlungs- und Entscheidungs-
spielr�ume meinen M�glichkeiten?

Für die betrieblichen Entscheidungsträger stellen sich Fragen
wie:

– Ist die Arbeit lernf�rderlich?
– Werden gesundheitssch�dliche Potenziale durch Pr�ventions-

maßnahmen vermieden?
– F�rdert das Betriebsklima Kooperation und Teamarbeit?

F�r die betriebliche und die individuelle Perspektive sind
Fragebogen zur IST-Analyse entwickelt worden: Die Frage-
bogen »UnternehmensCheck« enthalten 60 Fragen zur Ein-
sch�tzung betrieblicher Rahmenbedingungen durch Ent-
scheidungstr�ger, die Fragebogen »SelbstCheck« enthalten
ca. 100 Fragen zur Selbsteinsch�tzung pers�nlicher Bedin-
gungen durch Besch�ftigte.
3. Aussage: Um in der jeweiligen betrieblichen Situation zu
praxisbezogenen und breit akzeptierten Maßnahmen zu
kommen, sollte man von einer Analyse der Ist-Situation un-
ter Ber�cksichtigung der Sichtweisen von Entscheidungs-
tr�gern und Belegschaft �ber ein Feststellen von Hand-
lungsbedarfen, eine beteiligungsorientierte Erarbeitung
von L�sungsvorschl�gen bis zur Maßnahmenplanung und
zur Umsetzung vorgehen. Soll die Vorgehensweise sowohl
effektiv als auch breit angelegt sein, m�ssen Entschei-
dungstr�ger und Besch�ftigte aktiv in das Handlungskon-
zept einbezogen werden: Entscheidungstr�ger, um Rahmen
und Zielsetzungen klar abzustecken und Ressourcen bereit
zu stellen, Besch�ftigte, um ihr spezifisches Wissen zu nut-
zen aber auch, um neue oder unkonventionelle Ideen und
Vorschl�ge entwickeln und ber�cksichtigen zu k�nnen. Die
Vorgehensweise, wie mit den Besch�ftigten gemeinsam
der Prozess aktiv gestaltet werden kann, wurde erprobt
und hat sich bew�hrt (vgl. Kasten)7.

4. Aussage: Alternsgerechtes Arbeiten ist nicht zu verwech-
seln mit dem »Altengerechten Arbeiten«. Wenn die Arbeits-
bedingungen �lterer Besch�ftigter ver�ndert werden, in-
dem beispielsweise ihre Erfahrungen und Kompetenzen f�r
spezifische Aufgaben, f�r neue Projekte oder zur Einarbei-
tung neuer KollegInnen eingesetzt werden, hat das auch
Auswirkungen auf die anderen (j�ngeren) KollegInnen, weil
sich auch deren Arbeitsfelder bzw. -bedingungen verschie-
ben. Deshalb nehmen wir – beginnend mit der IST-Analyse
– nicht nur die �lteren, sondern alle Besch�ftigten unab-
h�ngig vom Alter in den Blick.

Analyseergebnisse und Handlungsfelder im
KiTa-Projekt

Im Verbundprojekt »Alternsgerechtes Arbeiten in KiTas«8

konnten wir erstmals mit KiTas unterschiedlicher Gr�ßen

Ergebnis

In einer Gesamtauswertung der UnternehmensChecks und
SelbstChecks aller am Projekt beteiligten 14 Einrichtungen mit
insgesamt 170 befragten Besch�ftigten ergibt sich folgendes
»Gesamtbild«:
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6 Vgl www.demobib.de; TBS Handlungshilfen: UnternehmensCheck und Selbst-
Check.

7 f�r die Vorgehensweise vgl. ausf�hrlicher www.demobib.de; auch: Technik &
Leben e.V., TBS NRW (Hrsg.): Alternsgerechtes Arbeiten in Kindertagesst�tten.
Handlungshilfe. Nov. 2007.

8 Siehe Fußnote 5
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und Tr�gerstrukturen (je zwei kommunale Tr�ger, Verb�nde
wie Diakonie oder AWo und andere freie Tr�ger) die Instru-
mente spezifisch f�r eine Branche fortentwickeln, betrieb-
lich erproben und Vorgehensweisen und Ergebnisse (wie
betriebliche Zielsetzungen, Handlungsfelder und Maßnah-
men) �berbetrieblich austauschen.
Zur Erl�uterung: In einer Dimension ergeben sich 100%,
wenn alle zugeh�rigen Fragen von allen Befragten (im
SelbstCheck) bzw. in allen UnternehmensChecks mit dem
besten Wert auf der 5-Punkte-Skala beantwortet wurden.
Hier zeigt sich, dass die Steuerkreise in den beteiligten
sechs Betrieben bei den betrieblichen Bedingungen beste
Werte bei Verantwortung und Lernf�higkeit, mittlere Werte
bei (Selbst-)Management und Kompetenz, einen schlech-
ten bei Integration und den schlechtesten Wert bei der Ge-
sundheit sahen. Demgegen�ber sahen die Besch�ftigten
bei ihren individuellen Bedingungen die Kompetenz ganz
vorne, Verantwortung, Lernf�higkeit und Integration in der
Mitte und Selbstmanagement an letzter Stelle, sogar noch
nach der Gesundheit.
Herausragend schlechte Werte bei den SelbstChecks erga-
ben sich bei folgenden Fragen:

Dimension Frage

Nr.
Aspekt

Kompetenz 3 F�higkeit zum Vortrag vor Vorgesetzten

4 F�higkeit zum Darstellen von komplizierten Dingen

7 Umgang mit Mißerfolgen (Frustrationstoleranz)

Gesundheit 20 Starke Beeintr�chtigungen (L�rm, Temperatur,
Licht, ...)

21 Schwere und/oder k�rperlich belastende T�tig-
keiten

25 Hektik, Stress, enge Personaldecke

26 Nicht abschalten k�nnen, Probleme mit nach
Hause nehmen

33 R�ckmeldung durch Vorgesetzte zur Arbeitsquali-
t�t

34 Gesundheitsf�rderliche Maßnahmen

35 Betriebliche Unterweisungen/ Arbeits- und
Gesundheitsschutz

Lernf�higkeit 60–63 Bereitschaft zur �bernahme neuer Aufgaben in der
Einrichtung, in anderen Bereichen, außerhalb des
Betriebes; Berufsperspektiven

Integration 72 Keine Freundeskreise zur Unterst�tzung bei der
Jobsuche

77 Konfliktf�higkeit/Meinungsverschiedenheiten mit
KollegInnen

79 Gespaltenes Meinungsbild zu leistungsorientierter
Bezahlung

(Selbst-)
Management

84 Abstimmungsm�glichkeiten Arbeitszeitbed�rfnisse

91, 92 Geringe Bereitschaft zur r�umlichen Mobilit�t

94–96 Geringe Aufgeschlossenheit zur Arbeitszeitflexibili-
sierung

Verantwortung 105–107 Niedrige Weiterbildungsbereitschaft
(in Verbindung mit pers�nlicher finanzieller Beteili-
gung)

Die Antworten zu den Fragen 60 bis 63 des SelbstChecks
sind aufschlussreich daf�r, wie wichtig das Angebot von
Entwicklungspfaden und die F�rderung neuer Perspektiven

Beteiligungsorientierte Vorgehensweise

Bilden eines Steuerkreises

– kann und soll �ber Ziele, Vorgehen und Maßnahmen ent-
scheiden

– Zusammensetzung: fachliche und personalwirtschaftliche Leitung,
Interessenvertretung, Besch�ftigte, Berater

im Steuerkreis:

– gemeinsame Einsch�tzung der betrieblichen Rahmenbedin-
gungen mit dem UnternehmensCheck

– Kl�ren des Einsatzbereichs (welche Betriebe, Einrichtungen, Be-
reiche?), der Ressourcen und eines nachvollziehbaren Verfahrens
f�r den Besch�ftigtenfragebogen SelbstCheck (Vertraulichkeit
und Freiwilligkeit bei Ausf�llen und Abgabe, bei der Auswertung
und bei R�ckgabe der Einzelauswertungen, Beratungsangebot zu
den Einzelauswertungen?)

in den im Steuerkreis bestimmten Bereichen:

– Vorstellen von Fragebogen, Zweck und Verfahren beim
SelbstCheck und Ausgabe an die Besch�ftigten (z.B. auf der
Mitarbeiterbesprechung)

– freiwilliges und anonymes Ausf�llen durch die Besch�ftigten
Auswertung der SelbstChecks durch eine vertrauenswürdige Stelle

(externe Berater oder gen�gend externe interne Stellen wie z.B. Sys-
temhaus, Arbeitsschutz):
– vertrauliche individuelle Auswertungen f�r die Besch�ftigten,

vertrauliche R�ckgabe, u.U. mit Beratungsangebot
– anonyme statistische Auswertungen des Besch�ftigtenfragebo-

gens f�r den Steuerkreis
im Steuerkreis, auf Grundlage von UnternehmensCheck und Selbst-
Check-Statistik:
– Handlungsfelder bestimmen
– Priorit�ten setzen, Bearbeitungsformen festlegen, insbesondere

Ausw�hlen von 3–4 Handlungsfeldern f�r Arbeitsgruppen von Be-
sch�ftigten, Formulieren von Zielen in den ausgew�hlten Hand-
lungsfeldern

– Formulieren von Auftrag und Rahmenbedingungen f�r Arbeits-
gruppen von Besch�ftigten, die zu den formulierten Zielen Maß-
nahmenvorschl�ge entwickeln sollen

Belegschaftsversammlung:

– Vorstellen der Analyseergebnisse, Handlungsfelder und Ziele
– Bilden von Arbeitsgruppen von je 3–5 Besch�ftigten zu den Zie-

len
Beschäftigten-Arbeitsgruppen:
– Entwickeln realistischer Maßnahmenvorschl�ge zum jeweili-

gen Ziel in 3–4 Sitzungen, bei Bedarf Hinzuziehung von Ex-
pertInnen

Steuerkreis:

– begr�ndete Entscheidungen zu den Maßnahmenvorschl�gen
der Arbeitsgruppen

– Ausarbeiten zu einem Gesamtkonzept »Maßnahmenplan« (�ber-
schneidungen, Priorit�ten, Bez�ge zu anderen Bereichen und
Projekten, Finanzierbarkeit, ggf. Abstimmung mit oberster Lei-
tung)

– Umsetzungsplanung f�r die Maßnahmen (Verantwortlichkeiten,
Termine und Kontrolle)

– Bestimmen von Messgr�ßen und -verfahren f�r die Zielerrei-
chung

– Wie kann Verbreiterung, Kontinuit�t und Nachhaltigkeit im Pro-
zess »Alternsgerechte Arbeit« erreicht werden?

Information der Belegschaft:

– Was ist aus den Vorschl�gen geworden? Was wird umge-
setzt? Was wird warum nicht umgesetzt?

Umsetzungsverantwortliche und Steuerkreis:

– Umsetzung der Maßnahmen
– Kontrolle von Umsetzung und Zielerreichung
– R�ckmeldung an die Beteiligten �ber Erfolge, Ergebnisse, Fort-

schritte
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sind – besonders im Zusammenhang mit der Frage Nr. 24:
»Ich kann mir gut vorstellen, in 10 Jahren noch meinen der-
zeitigen Job ausf�hren zu k�nnen.« Immerhin k�nnen sich
dies nur 80 von 161 Befragten vorstellen.
Die Befragungen f�hrten zu erh�hter Sensibilisierung der
Besch�ftigten und Betriebe f�r die Handlungsfelder – teil-
weise �berhaupt zu ersten Anl�ssen, dar�ber zu sprechen.
Das gilt insbesondere und in allen Betrieben f�r das Thema
»Gesundheit der Besch�ftigten«. Bei den anderen Themen
(Arbeitsorganisation, Arbeitszeitgestaltung, (Berufs-)Per-
spektiven, Kompetenz & Weiterbildung) wurden nicht in
allen beteiligten Betrieben Handlungsfelder und Arbeits-
auftr�ge festgelegt.
Interessant war, dass »Berufliche Entwicklungsm�glichkei-
ten« zwar in mehreren Betrieben als Handlungsfeld benannt,
aber nicht immer weiter bearbeitet wurde. M�glicherweise
ist das Thema f�r kleinere Betriebe schwer zu l�sen9. Der
�berbetriebliche Erfahrungsaustausch �ber Analyseergeb-
nisse und Handlungsfelder ergab »Gesundheitsf�rderung«
und »Arbeitszeitgestaltung« als Themen f�r gemeinsame
�berbetriebliche Qualifizierungen, f�r diese wurden im Rah-
men des Projekts Konzepte entwickelt.

Fazit

Die hier dargestellten Ergebnisse aus dem KiTa-Projekt k�n-
nen als exemplarische Beispiele f�r betriebliche Analysen
und Felder der Maßnahmenentwicklung gesehen werden,

nicht als eine verallgemeinerbare IST-Analyse der »KiTa-
Branche« – dazu ist die empirische Basis sicherlich zu
schmal. Die Umsetzung der Maßnahmen ist mit Projektende
noch nicht abgeschlossen. Erfolge und Schwierigkeiten wer-
den weiterhin auf den Projektseiten im Internet dargestellt.
Weitere Projektergebnisse wie Handlungshilfe und Qualifi-
zierungsbausteine stehen mit dem Projektabschluss zur
Verf�gung. Die beteiligten Beratungseinrichtungen TBS
NRW und Technik & Leben bieten interessierten Betrieben
und Interessenvertretungen in allen Branchen eine Pro-
zessbegleitung zu alternsgerechter Betriebsgestaltung mit
dem entwickelten Instrumentarium an.

Klaus Heß ist Regionalleiter der TBS NRW in D�sseldorf
und hat langj�hrige Erfahrungen mit Projektleitung, Trai-
ning und Beratung von Betriebs- und Personalr�ten
Ulrich R. Buchholz, Technik & Leben e.V., Technik- und
Organisationsberatung f�r Betriebs- und Personalr�te,
Fach- und F�hrungskr�fte.

Lesetipp: Technik & Leben e.V., TBS NRW (Hrsg.): Alterns-
gerechtes Arbeiten in Kindertagesst�tten. Handlungshilfe
f�r Tr�ger, LeiterInnen, MitarbeiterInnen und Interessenver-
tretungen. Nov. 2007

Was für Kaufleute gut ist, muss für
Betriebsräte nicht schlecht sein

Zur Zul�ssigkeit so genannter Koppelungsgesch�fte in der Betriebsverfassung

Unter Kaufleuten ist und sollte es �blich sein, dass um den
»Preis« der Kaufsache oder der der Dienstleistung (und
vieles mehr) gehandelt – manchmal gar regelrecht »ge-
feilscht« wird. Das ist sozusagen ein Grundprinzip der
Marktwirtschaft, einer funktionierenden zumindest. So flie-
ßen dann die unterschiedlichsten Aspekte in den tats�ch-
lich ausgehandelten Preis ein. Immer aber ist das Ganze
ein Geben und Nehmen. �bertragen wir diesen Vorgang
auf das Verh�ltnis zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat,
so sollte eigentlich nichts anderes gelten. Auch dort geht
es h�ufig zeitgleich um die unterschiedlichsten Regelungs-
gegenst�nde. Der Arbeitgeber m�chte beispielsweise eine
flexiblere Arbeitszeit einf�hren, der Betriebsrat trachtet
nach zus�tzlichen Sozialleistungen, m�chte ein beabsich-

tigtes Outsourcingvorhaben verhindern oder aber die Pro-
duktion am Standort halten. Dann geschieht auf dem Bo-
den der Betriebsverfassung h�ufig etwas Ungew�hnliches:
Betriebsr�te, von Hause aus meistens keine erfahrenen
Kaufleute, sondern dem Sozialen verpflichtet, bekommen
Skrupel, manchmal stellen sich sogar echte Gewissens-
bisse ein. Die Frage kommt auf: »D�rfen« wir das? Ist es er-
laubt, unterschiedliche Themen zusammenzuf�hren und
miteinander zu verkn�pfen, gewissermaßen Bedingungen
zu stellen, beispielsweise f�r die Flexibilisierung der Ar-
beitszeit oder was auch immer? Und von Arbeitgeberseite
steht schnell der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs, gar der
Erpressung im Raume. Der Jurist beschreibt solche Situatio-
nen mit Begriffen wie »Koppelungsgesch�ft« oder »sach-

9 Ergebnisse dieser Diskussion einer beteiligten Kommune sind in der Hand-
lungshilfe »Alternsgerechtes Arbeiten in KiTas«, a.a.O., Kap. 5.2 enthalten.
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